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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Beide Räte stimmten im Berichtsjahr mit dem Bundesgesetz über Rahmenmietverträge
und deren Allgemeinverbindlicherklärung der Rechtsgrundlage für eine neue
Sozialpartnerschaft im Wohnungswesen zu. Das neue Gesetz sieht vor, dass
Musterbestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen
Mietverhältnisse über Wohn- und Geschäftsräume, die repräsentative Vermieter- und
Mieterverbände gemeinsam vereinbart haben, regional für alle Mietverhältnisse gelten,
wenn diese der Kanton oder, bei kantonsübergreifenden Verträgen, der Bundesrat für
allgemeinverbindlich erklärt. Voraussetzung ist, dass die Verbände mindestens 5% der
Mietenden oder Vermietenden im Geltungsbereich vertreten. Ein Rahmenmietvertrag
kann für die ganze Schweiz, für ein oder mehrere Kantone und für Regionen, die
mindestens 30'000 Wohnungen oder 10'000 Geschäftsräume umfassen, abgeschlossen
werden. Oppositionslos stimmten beide Kammern der nationalrätlichen
Rechtskommission zu, die zusammen mit Vermieter- und Mietervertretern in der
umstrittenen Frage, wann vom gesetzlichen Mietrecht abgewichen werden darf, einen
Kompromiss erarbeitet hatte. Der Kompromiss sieht vor, dass von den Bestimmungen
des Obligationenrechts über die Anfechtung von Anfangsmietzinsen unter gewissen
Voraussetzungen abgewichen werden darf. Ebenso können Rahmenmietverträge im Fall
eines Eigentümerwechsels oder bei der Erstreckung eines Mietverhältnisses vom Gesetz
abweichen. Nicht eingeschränkt werden darf hingegen das Recht der Mietenden, die
Erhöhung von Mietzinsen anzufechten oder die Herabsetzung der Miete zu verlangen.
Das neue Gesetz wird auf den 1. März 1996 in Kraft treten. Eine Genfer Standesinitiative
zu kantonalen Rahmenmietverträgen (90.200) sowie eine parlamentarische Initiative
Guinand (lp, NE) aus dem Jahr 1991 (90.260) wurden ausserdem als erfüllt
abgeschrieben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1995
EVA MÜLLER

1) AB NR, 1995, S. 1693; AB NR, 1995, S. 906 ff.; AB SR, 1995, S. 767 ff.; AB SR, 1995, S. 798; BBl, 1995, III, S. 547 ff.; Presse vom
10.1.95; SGT, 24.3. und 23.6.95.
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